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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Widerspruchsverfahren gegen Genehmigungen von Windkraftanlagen in Thüringen

In persönlichen Gesprächen wurde geschildert, dass gegen die Genehmigung von Windkraftanlagen bei 
Beinerstadt im Landkreis Hildburghausen einige Widersprüche an die zuständige Behörde/an das zustän-
dige Amt versandt wurden. Der Fragenkatalog soll derlei Vorgänge und den Umgang mit den Widersprü-
chen in Thüringen klären.

Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hat die Kleine Anfrage 7/4067 vom 
29. November 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Januar 2023 beantwortet:

1. Wie viele Widersprüche (von Bürgern, Vereinen, Gemeinden et cetera) gegen Genehmigungen von 
Windkraftanlagen gingen bei der jeweils zuständigen Behörde innerhalb welcher zulässigen Frist nach 
Bekanntmachung der Genehmigung ein (bitte nach Jahresscheiben seit dem Jahr 2015, nach Landkreis 
beziehungsweise kreisfreier Stadt und Standort der (geplanten) Windkraftanlage aufschlüsseln)?

Antwort:
Die einzelnen Widersprüche wurden in der als Anlage beigefügten Tabelle entsprechend den nachge-
fragten Sachverhalten aufgeschlüsselt (Spalten 1 bis 4).
Gegen einen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist bei der zuständigen Genehmigungsbehörde (Landkreis/kreisfreie 
Stadt) einzulegen.

2. Wie wurden die Widersprüche jeweils warum beschieden und wurden alle Widersprüche entsprechend 
beantwortet (bitte wie in Frage 1 aufschlüsseln)?

Antwort:
Die Genehmigungsbehörde prüft gegebenenfalls unter Einbeziehung von Fachbehörden, ob dem Wider-
spruch abgeholfen werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, leitet sie den Widerspruch einschließlich 
eines Vorlageberichts und aller Unterlagen an das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz (TLUBN) als zuständige Widerspruchsbehörde weiter.

Die jeweiligen Entscheidungen zu den Widersprüchen (auch Rücknahmen) sind der als Anlage beige-
fügten Tabelle zu entnehmen (Spalte 5). 

3. Wie viele Widersprüche (von Bürgern, Vereinen, Gemeinden et cetera) gegen Genehmigungen von Wind-
kraftanlagen gingen seit dem Jahr 2015 beim Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz oder ei-
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ner nachgeordneten Landesbehörde ein (bitte nach Jahresscheiben, Standort Windkraftanlage [Land-
kreis/kreisfreie Stadt] aufschlüsseln)?

Antwort:
Beim Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz sind im nachgefragten Zeitraum kei-
ne Widersprüche eingegangen.
Dem TLUBN wurden durch die jeweiligen Genehmigungsbehörden die in der Anlage aufgeführten Wi-
dersprüche zur Entscheidung vorgelegt (Spalte 5).

4. Wie wurde mit den unter Frage 3 erfragten Widersprüchen seitens des Ministeriums beziehungsweise 
seitens der Landesbehörden jeweils verfahren?

Antwort:
Die Entscheidungen des TLUBN zu den einzelnen Widersprüchen (auch Rücknahmen) sind der Spal-
te 6 der als Anlage beigefügten Tabelle zu entnehmen.

5. Welche Gründe führen allgemein zu einem positiven Bescheid der zuständigen Behörde hinsichtlich des 
Widerspruchs gegen die Genehmigung von Windkraftanlagen?

Antwort:
Die im Rahmen eines Widerspruchs vorgetragenen Sachverhalte beziehen sich üblicherweise auf die un-
terschiedlichsten Rechtsgebiete (Raumordnung, Naturschutz, Immissionsschutz, Baurecht und so wei-
ter). Die Entscheidung über einen Widerspruch ist somit immer eine Einzelfallentscheidung. 

Siegesmund
Ministerin
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